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1. Beiblatt Beiblatt zur Parlamentskorresponden~ 24. November 1958 

DieRodun~n._i.n ~_J:'_.!::oba2:! 

Eine Anfra~beant'!.9r~up.~E3s.~ap.~w.i..1:t.s._chaftsIll.inisters 

Die Abgeordneten Dr. G red 1 e r und Genossen haben am 11,. Juni LJ" 

an den Finanzminister und den L'andwiri;schaftsminister eine Anfrage, betref­

fend Schutz des Naturschutzgebietes Lobau; gerichtet. Unter Hinweis auf die 

Nachrichten, dass die Gemeinde Wi~n beabsichtige, in der .Lobau umfangreiche 
• 

Industriebauten zu errichten, baten sie den Landwirtschaftsminister um Auf-
. , 

klärung, wieso ein Waldbestand von derartiger Wichtigkeit wie die LobEm von 

völliger Abholzung bedroht werden kann, und stell+on die Frage, ob eine 

Rodungsbewilligung, erte.ilt wurde. 

Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft T h 0 m a hat auf diese 

Anfrage nachstehende Antwort· el"teil t: 

Nach den eingeholten Unt,Jrlagen und insbesondere nach dem vorliegenden 

Bericht des Mag:tstrat es der Stadt Wien wurde anlässlich des Katastrophenhoch~ 

wassers im Jahr' 1954 durch N[essungen des Bundesstrombauamtes unterhalb der 

Ostbahnbrncke eine örtliche Erhöhung des Hochwasserspiegels um 37 cm festge.­

st eIlt. Diese Spiegelhebung wurde durch den dichten . Baum- und Strauchbestand, 

der in den letzten 50 bis 60 Jahren durch natürlichen Anflug entstanden ist, 

und die hiedurch hervorg8rufenen Anlandungen im Inundationsgebiet venlrsacht~ 

Um die im Laufe der Zeit entstandenen ungünstigen und den Hochvvasserabfluss 

sehr behindernden Verhältnisse weit,gehenq. 'zu beseit:tgen) und den 't::.rsprdnglich 

durch die Dbnauregulierung geschaffenen Zustand wieder herzustellen, hat das 

Bundesstrombauamt als geschäftsführende Diens tst elle der Donau·.~Hoc:hwasser~ 

Schutzkonkurrenz der Wasserrechtsbehörde in Wien ein Proj akt zur Gs'nehmi.g'llng 

vorgelegt,-welches die Abholzung des zvJischen der Ostbahnbrücke und dem 

Strom·-Kilometer 1915,000 gelegenen Teiles des Inundationsgebietos 'trater Be­

lassung Gines etwa 60 m breiten BannwaldstTeifens entlang des strom88itigeri 

D 
fußes 

. ammt . "tItlld einer Abgrabung der Anlandungen auf diesen Gru.ndflächen vorsieh'~" 

i " Amt der 'Vlienar.Landesregierung hat nach Abführung des wasserrecht·­

lichen Verfahrens mit Bescheid vom 30. Juli 1957, ]![Abt. 58,-1138/57 ~ nach elen 

Bestimmungen des Wasserrechtsgesetzes dio Verbesserung der Hochwasser~bfluss­

verhältnisse im Wiener Durchs'~ich durch .Abholzungen, Rodungen .une," .Abgrab1.Ulgen 
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2. Beiblatt Beiblatt zur !arlamen~skorrespondenz 24. November 1958 

auf ,eier genannten Strecke be'Nilligt. Als Bedingv.ng wurde unter anderem vor­

geschrieben, die forstbehördli~he RodungsbevJilligung zu erwirken. Als Frist 

für die Fertigstellung des J;;;:ojektes wurdo der 31. :Dez6Jmber 1958 bestimmt 

und dem St adt forst amt Wien auf getragen, die vom Bewuchs freigemachton Flächon 

auch weiterhin freizuhalten und ausschliesslich zur Grasnutzung zu verwendon. 

Auf Grund dieser wasserreohtlichen Entscheidung hat Magistratische Be­

zirksamt für den 22.Bezirk in der Folge mit Bescheid vom 1411 Feber 1958, 

1.1I?A,JOCII-VI-16/57, die Sc!lläge~ung und Rodung in diesem Teile des Uberschwem­

mungsgebietes nach den Bestimüll.mg'n dos Forstgesetzes genebmigt. nie Rodungs­

arbei ten s ollen bis 31. Dezemb er 1962 abgcoschlos sen sein. Bisher wurde auf 

einer St:~'ecke von 300 m Länge bei Strom-Kilomet:'r 1919,000 gorod;;t. 

Diese wasser .. und forstbehördUch en Entscheidungen sindb erei ts in 

Rechtskraft erwachsen. In ihnen wurde offenbar in Abwägung derlnter~ssen 

des Hochwasserschutzes einersei ts und der Interossen der valderhai tung andE,r­

sei ts den erstorem der Vorrang eingeriiumt~ Selbst wenndie Auffassung vertret "n 

'wird, dass eine Interessenabwägung zu einem anderen Ergebnis zu führen hätte, 

könnte das Bundesminißterium für Land- und Forstwirtschaft bei der gegebenen 

Rechtslage an diesen Entscheidungen nichts mehr ändern. 

Eine wei tero Rodung vvurde auf Teilflächen nachs tehencler Grundstücke 

bewilligt: I 

Grundstück Nr. Ausmass der Rodefläche 

147/1 ) 1,80 ha 

220/1 
) Landtafel EZ 813 

4,70 ff 

) KG,Kaiserebersdorf 
368/1 ) 5,50 l'J 

Diese Grundstücke sind zwischen dem Becken des Hafens Lobau und dem 

Hu~usdamm gelegen. Die Rodungen werden mit der No~vendigkeit begI'Ünd3t, 

die Benützbarkeit des in den Kriegsjahren errichteten Hafens herzustellen. 

Zu diesem Zwecke wären die für den Umschlag und die Lagerung von 1.1inera1ölen 

notwendigen Grundstücke, die lä~s des Hafenbeckens gelegen sind, von dem. 

in den letzten 10 bis 15 Jahren durch Anflug entstandenen Niederwald auf eine 

Länge von 600 m und auf qino Breite von 200 m freizumachen und durch Auf_ 

schüttungen auf die Höhe d8rUf8ry~one des Hafens zu bringen~ 

Diese Rodungen 'ivuxden auf Antrag ,der Forstvenval tung Lobau d.er Stadt 

Wien als Grundeigentümerin vom Magistratischen Bezirksanit für den ':-:-~8 Be­

zirk nach Anhörung der Landesforstinspektion und Zustimmung der Naturschutz­

behörde mit Bescheid vom 14. Mai 1958, Zl. I~A XXII-176/1958, genehmigt. 
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Gegen diesen zweiten Rodungsbeschoid ist 9 vJio aus der ,BeantVlortung der 

.Anfraga durch das Bund'sminist e:rium für Finanzen hervorgeht, namens des 

Bundes unter Hinweis auf V,'rpflichtungcn der Geme~nde v7ien aus einem 

zivilrochtlichen Vertrag durch die Finanzproku:ratur die Berufung cinge­

bracltworden. Darin wird goltend gemacht, dass die Gemeinde Wien mit Ver­

t~cag vom 19. Jänner 1938 und 26 ~ JännGr 1938 im ZusammenhaI t mit den 

Bundosgesetzen BGBl. Nr. 144/1937 und 445/1937 das Gut Lobau vom Bund mit 

der Verpflichtung übernommen hatte, alle Massnahmen zu treffen, welche zur 

Erhaltung des Gesamtbildosund der Eigenart der Lobau als Naturschutzgebiet 

erforderlich sind. Die Rodungen im Zusammenhang mit dem Ausbau des Qlhafens 

verletzt8n aber die Vert:i~agsbestimm17ng(jl1 übeidieErhaltung der Lobau als 

Naturschutzgebiet. 

Die Entscheidung des .uandeshauptmannes von ':'!ien über diese Berufung 

ist nocl)h ausständig. Bei dieser SaChlage konnte sich das Bundosminist~'riurll 

für Land- und Forstwirts chaft mit der Sacho noch nicht befassen. Das Bund?s-, ' 

ministerium'für Land- und Forstwirtschaft hat erst die MöglichkeL;, die 

gesetzlichen Voraussetzung~n für die Erteilung der Schlägerungs- und RodllilgS­

bevdlligungem zu prüfen, wenn die Angclcgcmhoi t im Rechtsmittelzuge an das 

Bundesministerium herangetrage:i1 vvird. 

1)i e Entscheidungen in diesem Verfahren können allerdings nur auf Grund 

der forstgesetzlichen :Vorschrift()n ergehen., Ob und in welchem Umfange die, 

Naturschutzvorschrifton zur Beurteilung dos ganzem Fragenkomplexes horang&­

zogen werden können 9 entzieht sich der Beurteilung des Bundesministeriums für 

Land- und Forstwirtschaft, da Naturschutz, nach den Zuständigkeitsbestimmun­

gc'n dßr Bundesverfassung Sache d",r Ländor ist 0 

""""-111-.-.-
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